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Frühzeitige Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und  

der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 
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Von den nachfolgend aufgeführten Behörden und Trägern öffentlicher Belange gingen 

Stellungnahmen ein: 

 

Nr. 1 Deutsche Telekom Technik GmbH, Kaiserslautern 

Nr. 2 Ordnungsamt – Kampfmittelstelle, Stadtverwaltung Landau 

Nr. 3 Landesbetrieb Mobilität, Speyer 

Nr. 4 Generaldirektion Kulturelles Erbe – Landesarchäologie, Speyer 

Nr. 5 Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, Abt. Gesundheit 

Nr. 6 Geschäftsstelle für die Belange von Menschen mit Behinderung 

Nr. 7 Brand- und Katastrophenschutz, Landau 

Nr. 8 Generaldirektion Kulturelles Erbe – Landesdenkmalpflege, Mainz 

Nr. 9 SGD SÜD, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz,  

Neustadt 

Nr. 10 Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb, Landau, Abt. Abwasserbeseitigung 

Nr. 11 Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz 

Nr. 12 Untere Bauaufsichtsbehörde, Stadtverwaltung Landau 

Nr. 13 Vodafon Kabel Deutschland, Stuttgart 

Nr. 14 Umweltamt, Naturschutz und Umweltplanung,Stadtverwaltung Landau 

 

 

Von den nachfolgend aufgeführten Behörden und Trägern öffentlicher Belange war 

keine Stellungnahme erforderlich bzw. gingen keine Bedenken ein: 

 

- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-

wehr, Bonn 

- Amt für Schulen, Kultur und Sport, Stadtverwaltung Landau 

- Generaldirektion Kulturelles Erbe - Landesarchäologie, Koblenz 

- Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, Landau 

- Landesbetrieb Mobilität, Dahn 

- BIL, Leitungsauskunft (Fernleitungsbetriebsgesellschaft mbH, Oneo GmbH & Co. 

KG, Wintershall Dea Deutschland GmbH) 

- Polizei Landau 

- Creos, Homburg 

- Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen 

 

 

Von den nachfolgend aufgeführten Behörden und Trägern öffentlicher Belange gingen 

keine Stellungnahmen ein: 

 

- Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen, Lambrecht 

- Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Landau 

- Pfalzkom Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Ludwigshafen 

- Vermessungs- und Katasteramt, Landau 

- Exorka GmbH, München 

- Wintershall Dea, Barnstorf 

- Energie Südwest Netz GmbH, Landau 

- Umweltschutz/ Untere Abfall- und Wasserbehörde, Stadtverwaltung Landau 

- Amt für Schulen, Stadtverwaltung Landau 

- Sozialamt, Stadtverwaltung Landau 

- Verbandsgemeinde Landau Landa 
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1 Deutsche Telekom 

Technik GmbH 

Pirmasenserstr. 65 

67655 Kaiserslautern 

Stellungnahme vom 17.03.2022, Az.: 119-22/NWKL/JT 

 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikations-li-

nien der Telekom, wie aus beigefügtem Plan ersicht-

lich ist. 

 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Be-

schädigungen der vorhandenen Telekommunikati-

onslinien vermieden werden und aus betrieblichen 

Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehin-

derte Zugang zu den Telekommunikations-linien je-

derzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckun-

gen von Abzweigkästen und Kabel-schächten sowie 

oberirdische Gehäuse soweit freigehalten werden, 

dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelzieh-

fahrzeugen angefahren werden können.  

 

Bei Konkretisierung Ihrer Planungen durch einen Be-

bauungsplan ist eine Planauskunft und Einweisung 

von unserer zentralen Stelle einzufordern: 

 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

Zentrale Planauskunft Südwest  

Chemnitzer Str. 2 67433 Neustadt a.d. Weinstr.  

E-Mail: planauskunft.suedwest@telekom.de 

 

Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beach-

ten. 

 

Sollte an dem betreffenden Standort ein Anschluss an 

das Telekommunikationsnetz der Telekom benötigt 

werden, bitten wir zur Koordinierung mit der Verle-

gung anderer Leitungen rechtzeitig, sich mit uns in 

Verbindung zu setzen. Für die Bestellung eines An-

schlusses setzten sie sich bitte mit unserem Bauherrn-

service 0800 3301903 in Verbindung. 

 

Plan siehe S. 27 

 

 

 

Die Hinweise der Telekom werden zur Kenntnis ge-

nommen. Eine Änderung oder Anpassung der Pla-

nung ergibt sich hieraus nicht, da die Hinweise für die 

nachfolgende Ebene der Bauausführung relevant 

sind. 

 

 

 

 
 

 

Kenntnisnahme 

der Hinweise. 

  

mailto:planauskunft.suedwest@telekom.de
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2 Stadtverwaltung 

Landau 

Ordnungsamt 

Stellungnahme vom 121.03.2022, Az.: 32.27.05 

 

Zu der Fragestellung nach Auftreten von Kampfmit-

teln können wir keine abschließende Aussage treffen, 

da hier kein entsprechendes Verzeichnis geführt wird 

und uns auch diesbezüglich nur eingeschränkte Er-

kenntnisse vorliegen. 

 

Das fragliche Grundstück liegt im Sicherheitsbereich 

von Bombardierungen, Ein konkreter Blindgänger-

verdachtspunkt ist zwar nicht bekannt, allerdings 

liegt das Baugrundstück in der Sicherheitszone, so 

dass ein Auffinden von Kampfmitteln nicht gänzlich 

ausgeschlossen werden kann.  

 

Soweit in das ursprüngliche Erdreich eingegriffen 

wird, sollten die entsprechenden Bereiche zuvor 

durch ein geeignetes Unternehmen insoweit über-

prüft werden, es sei denn, dies wäre in der Vergan-

genheit bereits geschehen und ließe sich noch belast-

bar nachweisen. Sollte das Grundstück untersucht 

werden, sollen die genauen Daten (Lage, Methodik 

und Tiefe der Untersuchung) zur Erfassung der Ver-

messungsabteilung zur Verfügung gestellt werden. 

Bei der bloßen Überbauung von Bestands-gebäuden 

sind keine Maßnahmen erforderlich. 

 

Für den Zustand des Baugrundes ist der Bauherr ver-

antwortlich. 

 

 

 

Kapitel 6 in den Hinweisen der textlichen Festsetzun-

gen werden dahingehend ergänzt, dass vor  Eingrif-

fen in das Erdreich die entsprechenden Bereich durch 

ein geeignetes Unternehmen auf Kampfmittel unter-

sucht werden sollten. 

 

 

+ 

 

 

Ergänzung Ka-

pitel 6 der Hin-

weise in den 

textl. Festset-

zungen 

3 Landesbetrieb Mobili-

tät Speyer 

Postfach 18 80 

67328 Speyer 

Stellungnahme vom 21.03.2022, Az.: 4520-IV 40 

 

das Plangebiet befindet sich südlich der K 4, bei der 

es sich um eine Stadtkreisstraße in der Zuständigkeit 

der Stadt Landau handelt, Vorgesehen ist die Errich-

tung von Einfamilienhäusern. 

 

Extern ausgeglichen wird das Vorhaben durch das 

Ökokonto Flurstück-Nr. 5650/1, welches bereits vor 11 

Jahren angelegt wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise zum Schutz vor schädlichen Umweltein-

wirkungen werden zur Kenntnis genommen. Die 

lärmtechnische Beurteilung erfolgt auf der Grund-

lage der Werte aus dem Lärmaktionsplan der Stadt 

Landau. Aus diesem geht hervor, dass die Werte für 

  

 

Kenntnisnahme 

der Hinweise. 
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Die B 10 als nächste klassifizierte Straße verläuft in 

einer Entfernung von ca. 440 m. 

Wir weisen daher vorsorglich darauf hin, dass die 

Stadt Landau durch entsprechende Festsetzungen in 

der Planurkunde bzw. in den textlichen Festsetzun-

gen zum o.g. Bauleitplan an den Erfordernissen des § 

1 Abs. 6 Nr. 1 und 7 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im 

Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie 

zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Ver-

meidung bzw. Minderung solcher Einwirkurgen, für 

die zu treffenden baulichen und sonstigen techni-

schen Vorkehrungen im Innen- und Außenwohnbe-

reich in ausreichendem Maß Rechnung zu tragen hat. 

Die hierzu erforderlichen Nachweise sind durch die 

Trägerin der Bauleitplanung in eigener Verantwor-

tung zu erbringen. Sie trägt die Gewähr für die Rich-

tigkeit der schalltechnischen Beurteilung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stadt hat mit der Festsetzung bzw. Durchführung 

der infolge der Bauleitplanung erforderlichen Lärm-

schutzmaßnahmen auch sicherzustellen, dass der 

Straßenbaulastträger bei einem künftigen Neubau o-

der der wesentlichen Änderung der B 10 nur insoweit 

Lärmschutzmaßnahmen zu betreiben hat, als diese 

über das hinausgehen, was die Stadt im Zusammen-

hang mit der Bauleitplanung bereits hätte regeln 

müssen. 

 

Dies gilt auch für den Ausbau der B 10, da das Bauge-

biet in Kenntnis dieser Maßnahme ausgewiesen wird. 

 

reine Wohngebiete gemäß der schalltechnischen Ori-

entierungswerte nach DIN 18005 „Schallschutz im 

Städtebau“ überschritten werden, sowohl nach der 

ganztägigen Berechnung, als auch in der Nacht. Die 

Rasterlärmkatierungen des Lärmaktionsplans zeigen 

jedoch ebenso auf, dass sich die Überschreitungen 

nicht aus der Nähe zur B10 ergeben, sondern sich ins-

besondere aus der Lage an der K4, welche sich aus der 

Hans- Bohner-Straße und der Eichbornstraße zusam-

mensetzt, ergeben. Trotz Überschreitung der DIN-

Werte liegt das Plangebiet laut Lärmaktionsplan nicht 

in einem Bereich, in dem kurz-, mittel- oder langfris-

tige Lärmschutzverbesserungen durchgeführt wer-

den müssen. Dem entgegengewirkt wird durch die 

zurückversetzten Baufelder, wodurch ein gewisser 

Mindestabstand zur Straße gewährleistet wird. Auf 

weitere Festsetzungen im Bebauungsplan wird ver-

zichtet, da bereits jetzt eine Bebauung nach §34 zu-

lässig wäre. Es wird durch die Planung also kein neues 

Baurecht eingeräumt, sodass die Festsetzung entspre-

chender Maßnahmen als nicht notwendig angesehen 

wird, da im Rahmen der Baugenehmigung gemäß 

Landesbauordnung entsprechende Nachweise vom 

Bauherrn generell zu erbringen sind.  

 

 

 

 

Aus der Lärmaktionsplanung der Stadt Landau geht 

hervor, dass sich keine schalltechnischen Probleme 

aufgrund der Nähe zur B10 ergeben. 

 

 

 

 



LFD. 

NR. 

BEHÖRDE 

STELLUNGNAHMEN BEHÖRDE ZUM VORENTWURF 

BEBAUUNGSPLAN  

„C 40, Eichbornstraße / Ecke Hans-Boner-Straße“ 

STELLUNGNAHME DER VERWALTUNG +/- VORSCHLAG 

ABWÄGUNGS-

ERGEBNIS 
 

 5 

4 Generaldirektion Kul-

turelles Erbe Rhein-

land Pfalz 

Direktion Landesar-

chäologie 

Außenstelle Speyer 

Kleine Pfaffengasse 

10 

67346 Speyer 

Stellungnahme vom 22.03.2022, Az.: E2022/0212 dh 

 

Das o.g. Vorhaben liegt im Randbereich der histori-

schen Festung Landau. Das Vorkommen von Fes-

tungsüberresten kann nicht ausgeschlossen werden. 

 

Die im Boden liegende Festung Landau ist denkmal-

rechtlich als bauliche Gesamtanlage nach § 5 DSchG 

geschützt. Für das Areal in dem das Bauvorhaben 

liegt, ist eine Rechtsverordnung für ein Grabungs-

schutzgebiet in Vorbereitung. 

 

Für die Bodeneingriffe ist daher besondere Sorgfalt 

geboten und die Erdarbeiten sind gemäß der Aufla-

gen der Unteren Denkmalschutzbehörde und der Ge-

neraldirektion Kulturelles Erbe Direktion Landesar-

chäologie, auszuführen. 

 

Darüber hinaus ist nur ein geringer Teil der tatsäch-

lich im Boden vorhandenen, archäologischen Denk-

male bekannt. Eine Zustimmung der Direktion Lan-

desarchäologie ist daher an die Übernahme folgen-

der Auflagen gebunden: 

 

1. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf 

die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes 

(DSchG) vom 23.3.1978 (GVBl.,1978, S. 159 ff), zu-

letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 

28.09.2021 (GVBI. S. 543) hinzuweisen. Danach ist 

jeder zutage kommende, archäologische Fund un-

verzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als 

möglich unverändert zu lassen und die Gegen-

stände sorgfältig gegen Verlust zu sichern. 

 

2. Absatz 1 entbindet Bauträger/Bauherrn bzw. ent-

sprechende Abteilungen der Verwaltung jedoch 

nicht von der Meldepflicht und Haftung gegen-

über der GDKE. 

 

3. Sollten wirklich archäologische Objekte angetrof-

fen werden, so ist der Direktion Landesarchäolo-

 

 

Im Kapitel 5 der Hinweise in den textlichen Festset-

zungen sind die entsprechenden Anmerkungen und 

Hinweise bereits vorhanden. Eine Ergänzung ist nicht 

notwendig. 

 

  

 

Kenntnisnahme 

der Hinweise 
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gie ein angemessener Zeitraum einzuräumen, da-

mit wir unsere Rettungsgrabungen, in Absprache 

mit den ausführenden Firmen, planmäßig den An-

forderungen der heutigen archäologischen For-

schung entsprechend durchführen können. Im 

Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je 

nach Umfang der evtl. notwendigen Grabungen 

sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzi-

elle Beiträge für die Maßnahmen erforderlich. 

 

Die Punkte 1 - 3 sind auch in die Bauausführungspläne 

als Auflagen zu übernehmen. 

 

Trotz dieser Stellungnahme ist die Direktion Lan-

desarchäologie an den weiteren Verfahrensschritten 

zu beteiligen, da jederzeit bisher unbekannte Fund-

stellen in Erscheinung treten können. 

 

Außerdem weisen wir darauf hin, dass sich im Pla-

nungsgebiet bisher nicht bekannte Kleindenkmäler 

(wie Grenzsteine) befinden können. Diese sind selbst-

verständlich zu berücksichtigen bzw. dürfen von Pla-

nierungen o.ä. nicht berührt oder von ihrem ange-

stammten, historischen Standort entfernt werden. 

 

Diese Stellungnahme betrifft ausschließlich die archä-

ologischen Kulturdenkmäler und ersetzt nicht Stel-

lungnahmen der Direktion Landesdenkmalpflege zu 

den Baudenkmälern in Mainz und der Direktion Lan-

desarchäologie - Erdgeschichte in Koblenz. Eine in-

terne Weiterleitung ist nicht möglich. 

 

5 Kreisverwaltung Süd-

liche Weinstraße  

Abteilung Gesundheit 

Klaus-von-Klitzing-

Straße 2 

76829 Landau 

Stellungnahme vom 24.03.2022, Az.: 81/Tr 

 

Nach Einsichtnahme in die uns hier vorgelegten Plan-

unterlagen und einer vor Ort Besichtigung, bestehen 

unsererseits aus hygienischer Sicht gegen o. g. Vorha-

ben keine Bedenken, sofern die nachfolgenden Hin-

weise berücksichtigt werden. 

Brauchwasseranlagen 

 

 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 

genommen. Die Regelung der Brauchwassernutzung 

ist kein Belang der Bauleitplanung. Keine Anpassung 

der Planung notwendig. 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

der Hinweise 

und Anregun-

gen. 
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Falls es zur Nutzung und Verwendung von Brauch-

wasser kommen sollte, ist der Bau von Brauchwasser-

anlagen dem örtlichen Wasserversorger zu melden, 

damit jede negative Beeinflussung des Trinkwasser-

systems ausgeschlossen ist. 

 

Erläuterungen zur Anzeigepflicht nach §13 Abs. 4 der 

TrinkwV in der derzeitigen Fassung, für Brauchwas-

seranlagen (Betriebswasser, Regenwassernutzung, 

Brauchwasserbrunnen, etc.). 

 

Am 05. Dezember 2012 ist die novellierte Trinkwas-

serverordnung 2001 in Kraft getreten. Der § 13 der 

TrinkwV 2001 befasst sich mit den Anzeigepflichten 

von Wasserversorgunganlagen gegenüber der zu-

ständigen Behörde. Der Absatz 4 regelt speziell die 

Anzeigepflicht von Anlagen, die nicht die Qualität 

von Wasser für den menschlichen Gebrauch haben 

(Brauchwasseranlagen) und die zusätzlich zu den 

Trinkwasserversorgungsanlagen installiert werden. Es 

müssen Neuinstallationen sowie bereits betriebenen 

Anlagen angezeigt werden.  

 

Die Gesundheitsämter registrieren die angezeigten 

Brauchwasseranlagen und prüfen diese vor Ort im 

Einzelfall. Falls solche Anlagen in öffentlichen Gebäu-

den (Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Hotels 

usw.) betrieben werden, prüft das Gesundheitsamt 

die jeweilige Anlage und nimmt hiernach Stellung zu 

den Nutzungsmöglichkeiten. Das Infektionsschutzge-

setz und die Lebensmittelverordnung sowie das Le-

bensmittelbedarfsgegenständegesetz müssen hierbei 

eventuell mit einbezogen werden.  

 

Brauchwasseranlagen dürfen auf gar keinen Fall ne-

gative Auswirkungen auf Trinkwassereinrichtungen 

haben. Eine direkte Verbindung der Rohrleitungen 

zum Trinkwassernetz ist gemäß § 37 Infektionsschutz-

gesetz und der Trinkwasserverordnung untersagt! 

Die Trinkwassernachspeisung muss durch freie Aus-

läufe erfolgen. Näheres regelt die DIN 1988 und DIN 

1989. 
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Nicht-Trinkwasseranlagen sind hierbei farblich und 

schriftlich zu kennzeichnen. (§ 17, Abs. 6 TrinkwV 

2001) 

Eine Brauchwasseranlage sollte durch einen Fachbe-

trieb installiert und gewartet werden. Weiter Infor-

mationen erhalten Sie bei den Installateurbetrieben 

oder bei Ihrem Gesundheitsamt. 

 

Natürliches Radonpotenzial 

 

Das o.g. Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in 

dem erhöhtes Radonpotential (siehe Radonprognose-

karte RLP) ermittelt wurde. Hier werden orientie-

rende Radonmessungen von den geologischen Gege-

benheiten des Bauplatzes oder Baugebietes empfoh-

len. Hier sind insbesondere die Langzeitmessungen 

(ca. 3-4 Woche) notwendig, da es sich gezeigt hat, 

dass Kurzzeitmessungen hier nicht geeignet sind, da 

die Menge des aus dem Boden entweichenden Ra-

dons in kurzen Zeiträumen zu sehr schwankt. Hierzu 

sind die Empfehlungen des Ministeriums für Umwelt, 

Forsten und Verbrauch-schutz Rheinland-Pfalz sowie 

des Landesamt für Geologie und Bergbau zu Rate zie-

hen. 

 

Entwässerung, hier Schutz von Starkregenereignissen 

Wir schließen wir uns der Textlichen Festsetzung -  

Niederschlagswasserkonzept an. 

 

Immission  

 

Wir schließen uns der Textlichen Festsetzung Immis-

sion an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den Hinweisen der textlichen Festsetzungen wird 

in Kapitel 7 bereits auf das natürliche Radonpotenzial 

und den empfohlenen Umgang damit hingewiesen. 

Dieser Hinweis wird dahingehend ergänzt, dass Lang-

zeitmessungen notwendig sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme zu Starkregenereignissen wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

 

Die Stellungnahme zu Immissionen werden zur 

Kenntnis genommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzung der 

Hinweise zum 

Radonpoten-

zial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  

6 Stadtverwaltung 

Landau 

Beauftragter für die 

Belange von Men-

schen mit Behinde-

rung 

Stellungnahme vom 28.03.2022 

 

Bitte bei der Textlichen Festsetzung unter Teil C All-

gemeine Hinweise und Empfehlungen folgenden 

Hinweis „Barrierefreies Bauen“ hinzufügen: 

 

Für die im Plangebiet entstehende öffentlichen Stra-

ßen/Wegungen soll bei Fußgängerwegen besonders 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Pla-

nung sieht keine öffentlichen Straßen und Wege vor. 

Eine Ergänzung der Hinweise ist daher nicht notwen-

dig.  

 

 

- 

 

 

Kenntnisnahme 

der Hinweise  
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beachtet werden, sodass sie für Menschen mit Behin-

derungen bei einer allgemein üblichen Weise, ohne 

besondere Erschwernisse und grundsätzlich ohne 

fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind (DIN 

18040/32984).  

 

Sollte die Bauleitplanung eine Abweichung der ge-

nannten DIN Normen vorsehen, dann bitte ich mich 

entsprechend in Kenntnis zu setzen. 

 

7 Stadtverwaltung 

Landau 

Brand- und Katastro-

phenschutz 

Stellungnahme vom 28.03.2022, Az.: 150-Dh 

 

Nach Überprüfung des Vorentwurfs zum Bebauungs-

plan „C 40, Eichbornstraße / Ecke Hans-Boner-Straße 

der Stadt Landau in der Pfalz ist aus Sicht des Brand-

schutzes folgendes zu berück-sichtigen: 

 

1. Zur Sicherstellung des Grundschutzes ist eine aus-

reichende Löschwasserversorgung aus dem örtli-

chen Trinkwassernetz sicher zu stellen. 

 

Der Löschwasserbedarf richtet sich nach der Tech-

nischen Regel des DVGW Arbeitsblatt W405 unter 

Berücksichtigung der baulichen Nutzung und der 

Gefahr der Brandausbreitung (Richtwerte siehe 

Tabelle 1 der genannten Technischen Regel). 

Für den vorgelegten Bebauungsplan sind dem-

nach an Löschwasser bereit zu stellen: mind. 48 m 

3
/h über die Dauer von zwei Stunden. 

 

Zur Löschwasserentnahme aus dem Trinkwasser-

netz dienen Hydranten. Deren Ausführung ist im 

DVGW Arbeitsblatt W 331 geregelt. Dem Einbau 

von Überflurhydranten (gemäß DIN EN 14384) ist 

dabei nach Möglichkeit den Vorzug zu geben. Sie 

sind so aufzustellen, dass die Gefahr der Beschädi-

gung durch Fahrzeuge nicht besteht. Die Lage von 

Unterflurhydranten (gemäß DIN EN 14339) ist 

durch Hinweisschilder gemäß DIN 4066 deutlich 

sichtbar und dauerhaft zu kennzeichnen. 

 

Der Abstand zwischen den Hydranten ist mit 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist bereits ein Hinweis zum Brandschutz in den 

textl. Festsetzungen vorhanden. Da bereits bebau-

bare Grundstücke überplant werden, sind ausführli-

chere Hinweise zum Löschwasserbedarf nicht not-

wendig, da diese Vorgaben an dieser Stelle bereits er-

füllt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

der Hinweise 
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höchstens 80 — 100 m festzulegen. 

 

Der Netzdruck in der Versorgungsleitung darf an 

keiner Stelle der Entnahmemöglichkeiten (Hyd-

ranten) bei Entnahme der Löschwassermenge 

nach Arbeitsblatt W 405 unter 1,5 bar abfallen. 

 

2. Bei der Planung und Ausführung von extensiven 

sowie intensiven Dachbegrünungen sind die An-

forderungen und Vorgaben der VVTB RP in der 

aktuellen Fassung zu beachten und umzusetzen. 

 

3. Die Hausnummern sind so zu gestalten, dass sich 

ihre Abfolge logisch ergibt und von anrückenden 

Rettungskräften nachvollzogen werden kann. Die 

Hausnummern sind bereits während der Bau-

phase zu vergeben und an den Gebäuden anzu-

bringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der Stellungnahme. Eine Änderung 

der Planung ergibt sich hieraus nicht. 

 

 

 

Die Vergabe der Hausnummern betrifft nicht die 

Ebene der Bauleitplanung und ist daher nicht Teil des 

Bebauungsplanverfahrens. Eine Ergänzung oder Än-

derung der Planung ergibt sich daher nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

der Hinweise 

 

 

 

Kenntnisnahme 

der Hinweise 

8 Generaldirektion Kul-

turelles Erbe Rhein-

land Pfalz 

Direktion Landes-

denkmalpflege 

Mainz 

Schillerstraße 44 

55116 Mainz 

Stellungnahme vom 29.03.2022 

 

In unmittelbarer Nähe des Plangebiets befindet sich 

eine Anlage des Westwalls. Ebenso befindet sich eine 

Bunkeranlage auf der externen Ausgleichsfläche. 

 

Es ist deshalb bei Bodeneingriffen auf untertägig vor-

handene bauliche Anlagen bzw. deren Überreste und 

auf militärische Fundgegenstände zu achten. Diese 

bzw. Hinweise auf solche oder entsprechende Funde 

sind unmittelbar der unteren Denkmalschutzbehörde 

oder der Direktion Landesdenkmalpflege zur Erfas-

sung zu melden, die Fundstelle ist soweit als möglich 

unverändert zu lassen, die Gegenstände sind sorgfäl-

tig gegen Verlust zu sichern und der Denkmalfachbe-

hörde zur Auswertung zur Verfügung zu stellen. 

 

Falls vor Beginn einer Baumaßnahme eine präventive 

Absuche von Kampfmittel durch eine Fachfirma erfol-

gen sollte, hat diese Ihre Befundergebnisse den Denk-

malbehörden zur Verfügung zu stellen. Die Boden-

eingriffe zur Erkundung der Befundergebnisse sind 

unter fachlicher Begleitung der Denkmalfachbehörde 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die 

Maßnahmen auf der Ausgleichsfläche sind bereits 

umgesetzt. In den Hinweisen der textlichen Festset-

zungen wird bereits auf den Umgang mit Funden bei 

Erdarbeiten hingewiesen. 

  

 

Kenntnisnahme 

der Hinweise 
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durchzuführen. Die Fundgegenstände sind ebenfalls 

der Denkmalfachbehörde zur Auswertung zur Verfü-

gung zu stellen. 

 

Diese Stellungnahme betrifft nur die Belange der Di-

rektion Landesdenkmalpflege. Eine Stellungnahme 

der Direktion Landesarchäologie ist gesondert einzu-

holen. 

 

9 SGD SÜD 

Regionalstelle Was-

serwirtschaft, Abfall-

wirtschaft, Boden-

schutz 

Karl - Helfferich - Str. 

22 

67433 Neustadt an 

der Weinstraße 

 

Stellungnahme vom 30.03.2022, Az.: 34/2-29.00.03 

 

… ergeben sich aus wasser- und abfallwirtschaftlicher 

Sicht sowie aus Sicht des Bodenschutzes die nachfol-

genden allgemeinen Hinweise: 

 

Wasserwirtschaft 

 

Wasserschutzgebiete 

Festgesetzte oder in Aussicht genommene Wasser-

schutzgebiete werden durch den Planbereich nicht 

betroffen.  

 

Gewässer / Überschwemmungsgebiete 

Im dargestellten Geltungsbereich befinden sich keine 

Gewässer. 

Ein festgesetztes oder geplantes Überschwemmungs-

gebiet ist nicht betroffen. 

 

Schmutzwasser 

Das Schmutzwasser ist leitungsgebunden zu entsor-

gen und einer den R.d.T. entsprechenden Abwasser-

behandlung (KA Landau) zuzuführen. 

 

In Bezug auf das der Schmutzwasserabführung die-

nende System (Kanäle, Pumpwerke) gehe ich davon 

aus, dass eine regelmäßige (alle 5 - 10 Jahre) Erfolgs-

kontrolle nach DWA-A 100 erfolgt und durch die ab-

wasserbeseitigungspflichtige Gebietskörperschaft 

unter Berücksichtigung der Vorgaben nach DWA-A 

118 überprüft wurde, ob das System den Anforderun-

gen genügt und entsprechend betrieben wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die 

Schmutzwasserableitung erfolgt über den bestehen-

den Kanal in der Eichbornstraße. 

 

Eine entsprechende Kontrolle des auf Schmutzwas-

serabführung dienenden Systems (Kanäle, Pump-

werke) kann im Zuge der Bauleitplanung nicht gere-

gelt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

der Hinweise 

zur Wasserwirt-

schaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LFD. 

NR. 

BEHÖRDE 

STELLUNGNAHMEN BEHÖRDE ZUM VORENTWURF 

BEBAUUNGSPLAN  

„C 40, Eichbornstraße / Ecke Hans-Boner-Straße“ 

STELLUNGNAHME DER VERWALTUNG +/- VORSCHLAG 

ABWÄGUNGS-

ERGEBNIS 
 

 12 

Vertiefte Erkenntnisse zur hydraulischen Leistungsfä-

higkeit des bestehenden Systems sind mir nicht be-

kannt. 

 

Von einer gemäß SÜVOA erforderlichen wiederkeh-

renden Überprüfung des ordnungsgemäßen Zustan-

des der Abwasserkanäle und -leitungen nebst Durch-

führung der Sanierung bei Schadhaftigkeit wird aus-

gegangen. 

 

Niederschlagswasserbewirtschaftung 

Den Vorgaben zum Erhalt des lokalen Wasserhaus-

halts wird sowohl in den textlichen Festsetzungen, als 

auch in der Begründung zum Bebauungsplan bisher 

ungenügend Rechnung getragen. 

Eine Wasserhaushaltsbilanz nach Merkblatt DWA-M 

102-4/BWK-M 3-4 DWA-Regelwerk/BWK-Regelwerk 

Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von 

Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächen-

gewässer – Teil 4: Wasserhaushaltsbilanz für die Be-

wirtschaftung des Niederschlagswassers März 2022 

liegt nicht bei. 

 

Grundsätzlich gelten für nicht behandlungsbedürfti-

ges Niederschlagswasser folgende Prioritäten: Versi-

ckern vor Rückhalt (Retention) vor Ableitung. 

 

Das Niederschlagswasserbewirtschaftungssystem ist 

unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse 

und unter Berücksichtigung einer Betrachtung über 

die Systemgrenzen hinaus gemäß den Zielsetzungen 

nach § 55 WHG zu entwickeln / anzupassen und früh-

zeitig mit der zuständigen Wasserbehörde abzustim-

men.  

 

Die Vermeidung, Verminderung oder Verzögerung 

der Niederschlagswasserabflüsse hat eine hohe was-

serwirtschaftliche Bedeutung. Übergeordnetes Ziel 

bei der Planung der Niederschlagswasserentwässe-

rung sollte sein, die Wasserbilanz als Jahresdurch-

schnittswert zu erhalten und Spitzenabflüsse zu 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Die Erstellung einer Wasserbilanz ist aus Sicht der Ver-

waltung nicht notwendig, da die Flächen bereits jetzt 

ohne Aufstellung des Bebauungsplanes nach § 34 

BauGB bebaubar wären. Grundsätzlich sind genü-

gend Festsetzungen vorhanden, welche den Erhalt 

des lokalen Wasserhaushaltes unterstützen sollen. 

 

Die Grundstücke werden in Zukunft nur zu einem ge-

ringen Teil versiegelbar sein. Der große rückwärtige 

Bereich wird als Grünfläche festgesetzt mit Pflege-

maßnahmen, welche den derzeitigen Stand als Streu-

obstwiese erhalten sollen. Der bebaubare Bereich der 

Grundstücke wird auch nur zu einem begrenzten Teil 

versiegelbar sein und die umfassenden Festsetzungen 

zur Grundstücksbegrünung und zur Bepflanzung tra-

gen dazu bei, dass ein hoher Anteil des Niederschlags-

wassers in Zukunft weiterhin verdunsten und versi-

ckern kann. Durch die zusätzliche Begrünung der 

Dachflächen bei Flachdächern und zusätzlich mitsamt 

Niederschlagsrückhaltung bei Garagen, Nebengebäu-

den und untergeordneten Dachflächen, wird die Ver-

dunstung des Niederschlagswassers weiter gefördert. 

Es wird dadurch insgesamt ein ausreichender Beitrag 

zur Verdunstung des Niederschlagswassers geleistet. 

 

Weiterhin kommen die Festsetzungen den Vorgaben 

nach, dass anfallendes Niederschlagswasser auf den 

Bauflächen zurückzuhalten und vor Ort der Versicke-

rung zugeführt werden muss. Erst wenn vom Bauherr 

nachgewiesen werden kann, dass eine Versickerung 
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dämpfen, um die Eingriffe auf den natürlichen Was-

serhaushalt zu minimieren. 

 

Die konsequente Verfolgung der Zielvorgabe „Erhalt 

des lokalen Wasserhaushalts“ bedeutet für Entwässe-

rungskonzepte vor allem den möglichst weitgehen-

den Erhalt von Vegetation (Verdunstung) und Flä-

chendurchlässigkeit (Verdunstung, Versickerung, 

Grundwasserneubildung). Damit kann der oberflä-

chige Abfluss gegenüber ableitungsbetonten Entwäs-

serungskonzepten (deutlich) reduziert und an den 

unbebauten Zustand angenähert werden. 

Auf die Leitlinien zur Integralen Siedlungsentwässe-

rung (Erhalt lokaler Wasserhaushalt: Niederschlag → 

Verdunstung – Infiltration – Abfluss) nach DWA-A 100 

(12/2006) wird hingewiesen.  

 

Die Verdunstung (Evapotranspiration bzw. Sublima-

tion) ist hierbei zur neuen, zentralen Komponente ge-

worden um den natürlichen Wasserkreislauf mög-

lichst vollständig wiederherzustellen.  

 

Um die Folgen von urbanen Sturzfluten und urbanen 

Hitzeinseln abzumildern, ist eine gesamtheitliche Lö-

sung zu entwickeln, sodass eine ganzheitliche Lösung 

entsteht, die durch verstärkte Verdunstung die natür-

liche Regenwasserbilanz wiederherstellt. 

 

Im Sinne einer klimagerechten Stadtplanung ist der 

Gesichtspunkt der Kühlung durch Verdunstung zu be-

trachten. 

 

Starkregen / Hochwasserschutz 

Unter Berücksichtigung der Lage des Plangebietes 

und den örtlichen Verhältnissen, weise ich darauf hin, 

dass bei Regenereignissen größerer Intensität oder 

Dauer, bei Regen auf gefrorenem Untergrund, bei 

Schneeschmelze es zu einer Überlastung im Regen-

wasserbewirtschaftungssystem kommen kann. 

 

Die Sicherstellung des Hochwasserschutzes ist Auf-

gabe der Stadt Landau und unabhängig von erteilten 

nicht möglich ist, so kann das Wasser in den vorhan-

denen Kanal in der Eichbornstraße geleitet werden. 

Diese Vorgehensweise ist mit dem Entsorgungs- und 

Wirtschaftsbetrieb Landau so abgestimmt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei den Hinweisen in den textlichen Festsetzungen 

sind unter Kapitel 8 bereits Hinweise zum Schutz vor 

Starkregenereignissen bei privaten Baumaßnahmen 

vorhanden. Eine erhöhte Gefahr für die Bauflächen 

bei Starkregenereignissen ist, wie auch in der Stel-

lungnahme der SGD angemerkt, nicht gegeben. 
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Wasserrechten für die Einleitung von Abwasser zu be-

achten. 

 

Es wird in diesem Zusammenhang auf das im Novem-

ber 2016 erschienene DWA-Merkblatt M 119 „Risiko-

management in der kommunalen Überflutungsvor-

sorge für Entwässerungssysteme bei Starkregen“ Be-

zug genommen. 

 

Auf das vom Land Rheinland-Pfalz erstellte Hochwas-

ser- und Starkregen-Infopaket für die Stadt Landau 

wird verwiesen. Die Daten sollten bei der Flächennut-

zungs- und Bauleitplanung berücksichtigt werden. 

Aus der Karte zur Gefährdungsanalyse Sturzflut nach 

Starkregen (Karte 5 – Starkregenmodul oder 

https://wasserportal.rlp.de/servlet/is/10081/) aus dem 

v.g. Hochwasser- und Starkregen-Infopaket ist in Be-

zug auf Starkregen kaum mit Überschwemmungen  

zu rechnen. 

 

Auf das derzeit in Erstellung befindliche örtliche 

Hochwasservorsorgekonzept wird verwiesen. Bei der 

Erstellung des Konzeptes könnte sich eine eventuelle 

Gefahrensituation für den Planbereich konkretisie-

ren. 

Eine nähere Betrachtung wird zwingend angeraten. 

 

Grundwasser  

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Ein-

griffes in den Untergrund mit Grundwasserfreilegun-

gen (Temporäre Grundwasserhaltung) gerechnet 

werden muss, 

bedürfen gem. § 8 ff Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

der Erlaubnis, welche rechtzeitig vor Beginn der Maß-

nahme bei der Unteren Wasserbehörde zu beantra-

gen ist. 

 

Geothermische Nutzung 

Hinsichtlich dem möglichen Bau und Betrieb geother-

mischer Erdwärmesondenanlagen verweise ich auf 

die interaktive Karte der Internetseite des Landesam-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wasserportal.rlp.de/servlet/is/10081/
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tes für Geologie und Bergbau in Mainz, zur wasser-

wirtschaftlichen und hydrogeologischen Standortbe-

urteilung (abrufbar unter https://www.lgb-rlp.de/kar-

ten-und-produkte/online-kar ten/online-karten-ge-

othermie/online-karte-standortbewertung-erd-

waerme.html). 

Die Farbdarstellung in dieser Anwendung gibt einen 

ersten Hinweis zur Genehmigungsfähigkeit. Detail-

lierte Auskünfte können Sie über die zuständige Un-

tere Wasserbehörde erhalten. 

 

Abfallwirtschaft/Bodenschutz 

 

Altablagerungen  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden 

sich laut aktuellem Erfassungsstand des Boden-Infor-

mationssystems Rheinland-Pfalz, Bodenschutz-katas-

ter (BIS-BoKat) keine bodenschutzrelevanten Flächen.  

 

Jedoch können sich im Geltungsbereich des o.g. Be-

bauungsplanes mir nicht bekannte und daher nicht 

erfasste Bodenbelastungen / schädliche Bodenverän-

derungen, Altstandorte / Verdachtsflächen und / oder 

Altablagerungen befinden.  

 

Sollten sich Hinweise auf abgelagerte Abfälle (Altab-

lagerungen), stillgelegte Anlagen, bei denen mit um-

weltgefährdenden Stoffen umgegangen wurde (Alt-

standorte) oder gefahrverdächtige Beeinträchtigun-

gen der Bodenfunktionen wie z.B. Schadstoffverun-

reinigungen (Verdachtsflächen), Bodenverdichtun-

gen oder -erosionen (schädliche Bodenveränderun-

gen) ergeben, so ist umgehend die Struktur- und Ge-

nehmigungsdirektion Süd - Regionalstelle Wasser-

wirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Neustadt 

zu informieren und das weitere Vorgehen abzustim-

men. 

 

Im Bereich der vorgesehenen externen Ausgleichsflä-

che M 1 (Gemarkung Landau, Grundstück Pl. Nr. 

5650/1) befindet sich laut aktuellem Kenntnisstand 

folgende bodenschutzrelevante Fläche: Ablagerungs-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Unter Ka-

pitel 3 der Hinweise in den textlichen Festsetzungen, 

ist bereits ein Hinweis für den Umgang mit verunrei-

nigtem Aushub vorhanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Aus-

gleichsmaßnahmen sind bereits vollständig umge-

setzt und werden nun dem Bebauungsplan zugerech-

net. Weitere Bodenarbeiten sind nicht vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise 

zur Abfallwirt-

schaft und zum 

Bodenschutz 

werden zur 

Kenntnis ge-

nommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lgb-rlp.de/karten-und-produkte/online-kar%20ten/online-karten-geothermie/online-karte-standortbewertung-erdwaerme.html
https://www.lgb-rlp.de/karten-und-produkte/online-kar%20ten/online-karten-geothermie/online-karte-standortbewertung-erdwaerme.html
https://www.lgb-rlp.de/karten-und-produkte/online-kar%20ten/online-karten-geothermie/online-karte-standortbewertung-erdwaerme.html
https://www.lgb-rlp.de/karten-und-produkte/online-kar%20ten/online-karten-geothermie/online-karte-standortbewertung-erdwaerme.html
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stelle „Landau, Weißenburger Straße“ (BWS 1 Nr. 313 

00 000 – 0230 / 000 00 ALG av). Laut Erhebungsbogen 

handelt es sich bei der Altablagerung um einen ehem. 

Gemeindemüllplatz, auf dem zwischen 1955 bis 1967 

neben Bauschutt und Erdaushub auch Siedlung-sab-

fälle abgelagert wurden. Es liegen Hinweise vor, dass 

nicht genutztes Grundwasser verunreinigt ist. Ausge-

hend von den Informationen zu der Altablagerung 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei Eingrif-

fen in den Untergrund bislang nicht erkannte schäd-

liche Boden- und Grundwasser-veränderungen zu 

Tage treten. Daher empfiehlt sich folgende Punkte im 

baurechtlichen Verfahren zu berücksichtigen: 

 Überwachung und Dokumentation durch einen 

Sachverständigen: 

 Tiefbauarbeiten und sonstige Eingriffe in den Un-

tergrund sind einschließlich der ordnungsgemä-

ßen Verwertung oder Beseitigung von belastetem 

Aushub durch einen qualifizierten Bodenschutz-

Sachverständigen überwachen zu lassen. Die 

Überwachung ist durch den Sachverständigen zu 

dokumentieren. 

 

 Auftreten von gefahrverdächtigen Umständen o-

der konkreten Gefahren: 

 Werden konkrete Gefahren für den Einzelnen o-

der die Allgemeinheit (Umwelt) durch freigelegte 

oder austretende Schadstoffe festgestellt (z.B. bis-

lang nicht erkannte Verunreinigungen des Bo-

dens, belastetes Schicht- oder Grundwasser), sind 

die Arbeiten unverzüglich einzustellen, die Bau-

stelle ist zu sichern und die zuständige Boden-

schutzbehörde ist zu informieren und das weitere 

Vorgehens ist mit ihr abzustimmen. 

 

 Arbeits- und Umweltschutz: 

 Die Maßnahmen sind so durchzuführen, dass die 

Erfordernisse des Arbeits- und Umgebungsschut-

zes eingehalten werden. Die einschlägigen Unfall-

verhütungs- und Arbeitsschutzbestimmungen 

sind zu beachten. 

 

Eine Änderung für den Bebauungsplan ergibt sich 

hieraus nicht, die Information wird an das Umwelt-

amt weitergeleitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LFD. 

NR. 

BEHÖRDE 

STELLUNGNAHMEN BEHÖRDE ZUM VORENTWURF 

BEBAUUNGSPLAN  

„C 40, Eichbornstraße / Ecke Hans-Boner-Straße“ 

STELLUNGNAHME DER VERWALTUNG +/- VORSCHLAG 

ABWÄGUNGS-

ERGEBNIS 
 

 17 

Auffüllungen im Rahmen von Erschließungen 

Das Herstellen von durchwurzelbaren Bodenschich-

ten richtet sich nach den Vorgaben des § 12 

BBodSchV. Für Auffüllungen zur Errichtung von tech-

nischen Bauwerken sind die LAGA-TR M 20 „Anforde-

rungen an die stoffliche Verwertung von minerali-

schen Abfällen – Technische Regeln der Länderar-

beitsgemeinschaft Abfall“ in ihrer neuesten Fassung 

zu beachten. Für weitere Ausführungen wird auf die 

Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV der Länderarbeitsge-

meinschaft Boden (LABO) und die ALEX-Informati-

onsblätter 24 bis 26 (abrufbar unter 

www.mueef.rlp.de) hingewiesen. 

 

Fazit: 

Dem vorliegenden Bebauungsplan wird aufgrund der 

bisherigen Defizite zum Niederschlagswasserbewirt-

schaftungskonzept, unter Berücksichtigung der Aus-

führungen zum Punkt Niederschlagswasser-bewirt-

schaftung dieser Stellungnahme, aus wasserwirt-

schaftlicher Sicht nicht zugestimmt. 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein ent-

sprechender Hinweis ist bereits unter Kapitel 3 der 

Hinweise in den textlichen Festsetzungen vorhanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ansicht, dass Defizite bei der Niederschlagswas-

serbewirtschaftung vorliegen kann nicht nachvollzo-

gen werden. Der Bebauungsplan sieht ganz klar die 

Versickerung und Rückhaltung des Niederschlagswas-

sers vor. Weiterhin wird dem Thema Verdunstung mit 

einer hohen Anzahl an Pflanzfestsetzungen sowie der 

Festsetzung der Begrünung der Dächer von unterge-

ordneten Gebäudeteilen sowie bei Flachdächern von 

Hauptgebäuden genüge getan. Erst bei nachweisli-

cher Untauglichkeit der Böden zur Versickerung ist 

eine Einleitung des Niederschlagswassers in den Ka-

nal zulässig. Der Entsorgungs- und Entwässerungsbe-

trieb Landau stimmt dieser Vorgehensweise aus-

drücklich zu. Eine Bebauung auf Grundlage von §34 

BauGB wäre zudem jetzt schon möglich, sodass die 

Aufstellung einer detaillierten Wasserbilanz für maxi-

mal etwa zwei Wohnhäuser als unverhältnismäßig 

und aus vorgenannten Gründen nicht notwendig an-

gesehen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das negative 

Fazit der SGD 

wird zur Kennt-

nis genommen. 

Es wird der 

Stellungnahme 

der Verwaltung 

gefolgt, wo-

nach sich keine 

Änderung für 

die Planung 

ergibt. 

10 Entsorgungs- und 

Wirtschaftsbetrieb 

Landau 

 

Stellungnahme vom 30.03.2022, Az.: 86.10.18.610.862 

Abt. Abwasserbeseitigung 

 

Die nach unserer Meinung wichtigen Festsetzungen 

für die Niederschlagswasserbewirtschaftung sind fest-

geschrieben worden. Da zur Aufstellung des B-Planes 

kein Versickerungsgutachten vorlag, sind beide Fälle 

Die Anmerkungen werden zu Kenntnis genommen. 

Änderungen für die Planung ergeben sich nicht. 

 Kenntnisnahme 

http://www.mueef.rlp.de/
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versickerungsfähiger oder nicht versickerungsfähiger 

Untergrund betrachtet worden. 

 

Weitere Aspekte der Entwässerung werden im Detail 

im Rahmen des Genehmigungsverfahrens erörtert. 

 

Stellungnahme vom 31.03.2022, Az.: 86.70.04.01/861 

Abt. Service und Abfallwirtschaft 

ohne Anmerkungen 

 

11 Landesamt für Geolo-

gie und Bergbau, 

Postfach 10 02 55 

55133 Mainz 

 

Stellungnahme vom 31.03.2022, Az.: 3240-0269-22/V1 

 

aus Sicht des Landesamtes für Geologie und Bergbau 

Rheinland-Pfalz (LGB) werden zum oben genannten 

Planvorhaben folgende Anregungen, Hinweise und 

Bewertungen gegeben: 

 

Bergbau / Altbergbau 

 

Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, 

dass im Bereich des ausgewiesenen Bebauungsplanes 

"C 40, Eichbornstraße / Ecke Hans-Boner-Straße“ kein 

Altbergbau dokumentiert ist und aktuell kein Berg-

bau unter Bergaufsicht erfolgt. 

 

Das in Rede stehende Gebiet befindet sich innerhalb 

der Bewilligung für Erdwärme und Sole "Landau-

Süd". Inhaberin der Berechtigung ist die Firma geo x 

GmbH, Eutzinger Straße 42 in 76829 Landau i. d. 

Pfalz. 

 

Da wir über die genaueren Planungen und Vorhaben 

keine Kenntnisse besitzen, empfehlen wir Ihnen, sich 

mit der vorgenannten Inhaberin in Verbindung zu 

setzen. 

 

Boden und Baugrund 

- allgemein: 

 

Im Untergrund des Baugeländes stehen nach unseren 

geologischen Informationen oberflächennah Kalk-

steine des Tertiärs an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Firma geo X firmiert mittlerweile als „Exorka“ 

und wurde im Rahmen des Verfahrens beteiligt. Eine 

Stellungnahme wurde nicht abgegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird ein Hinweis in die textlichen Festsetzungen 

übernommen, welcher die Erstellung eines Baugrund-

gutachtens empfiehlt. Da die Bebauung nach §34 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufnahme ei-

nes Hinweises 
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Diese können von Verkarstung betroffen sein. In die-

sem grundsätzlichen Sinne kann eine Gefährdung 

durch Geländesenkungen und Erdfälle ohne ortsbe-

zogene Untersuchungen nicht gänzlich ausgeschlos-

sen werden. 

 

Aufgrund der genannten Gegebenheiten empfehlen 

wir dringend die Erstellung eines Baugrundgutach-

tens. Die einschlägigen DIN-Normen, wie z.B. DIN 

1054 und DIN 4020 und DIN EN 1997-1 und -2, sind zu 

beachten. 

 

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 

19731 und der DIN 18915 zu berücksichtigen. 

 

- mineralische Rohstoffe: 

 

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus rohstoff-

geologischer Sicht keine Einwände. 

 

BauGB bisher schon möglich wäre, wird auf die Erstel-

lung eines Baugrundgutachtens im Rahmen des Bau-

leitplanverfahrens verzichtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

zur Empfeh-

lung von Bau-

grunduntersu-

chungen im Ka-

pitel Boden-

schutz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

12 Untere Bauaufsichts-

behörde 

Stadtverwaltung 

Landau 

Stellungnahme vom 1.04.2022, Az.: VAI0012/2022 

 

Gegen den Vorentwurf bestehen seitens der Unteren 

Bauaufsichtsbehörde keine grundsätzlichen Beden-

ken, wenn folgende Anregungen berücksichtigt wer-

den: 

 

 Die Grundstücke Fl. Nr. 3005 und 3001 sollten im 

Hinblick auf die Berechnung des Maßes der bauli-

chen Nutzung zu einer Plannummer vereinigt 

werden. 

 

 

 

 

 

 Es sollte außerdem noch explizit erwähnt werden, 

dass die Möglichkeiten der Einfriedungen auch 

für die private Grünfläche möglich sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Grundstücke sind im Besitz des gleichen Eigentü-

mers. Sollte eine Bebauung angedacht werden, kann 

die Vereinigung im Rahmen des Baugenehmigungs-

verfahrens umgesetzt werden. Die Begründung wird 

dahingehend unter Punkt 11.2 angepasst, indem auf 

diesen Sachverhalt hingewiesen wird. Grundsätzlich 

handelt es sich hierbei nicht um keinen Regelungsge-

genstand der Bauleitplanung 

 

Die Bezeichnung in den Festsetzungen lautet „Ein-

friedungen im seitlichen und rückwärtigen Grund-

stücksbereich“. Dabei sind die Grünflächen miteinge-

schlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise 

werden zur 

Kenntnis ge-

nommen. Die 

Begründung 

wird angepasst. 

 

 

Die Hinweise 

werden zur 

Kenntnis ge-

nommen. 

Keine Planän-

derung erfor-

derlich. 
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 Im Bebauungsplan sollten Regelungen über erfor-

derliche Stützmauern getroffen werden, da die 

Bewohner ihre Gärten vermutlich auffüllen wol-

len, um eine ebene Gartenfläche zu bekommen. 

 

 

 

 

 Aus verschiedenen bauordnungsrechtlichen Ge-

sichtspunkten (z. B. Bestimmung der Gebäude-

klasse, Höhe von Nebengebäuden entlang der 

Grundstücksgrenze) sollte im Bebauungsplan eine 

Geländehöhe in Verbindung mit einer Auffüll-

pflicht festgesetzt werde, da die betroffenen 

Grundstücke zu den privaten Grünflächen hin ab-

schüssig sind. 

 

 Es wird darauf hingewiesen, dass im Gegensatz zu 

anderen Bebauungsplänen, keine Festsetzungen 

zu Antennenanlagen getroffen wurden. 

 

 

 

 

 

Dem Hinweis kann gefolgt werden. Die textlichen 

Hinweise werden um entsprechende Festsetzungen 

zur Höhenlage des Geländes ergänzt. 

 

 

 

 

 

Die Festsetzungen werden, wie beim vorangestellten 

Punkt beschrieben, um Festsetzungen ergänzt, wo-

nach im straßenseitigen Vorgartenbereich der Bau-

grundstücke das Gelände des jeweiligen Baugrund-

stücks hinsichtlich seiner Höhe der unmittelbar vorge-

lagerten öffentlichen Verkehrsfläche anzugleichen 

ist.  

 

 

Der Anmerkung kann gefolgt werden. Um einen 

„Wildwuchs“ bei Antennen zu verhindern, werden 

die textlichen Festsetzungen um Beschränkungen für 

Antennenanlagen ergänzt. 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

Die Hinweise 

werden um 

Festsetzungen 

zur Höhenlage 

des Geländes 

ergänzt. 

 

 

Der Hinweis 

wird zur Kennt-

nis genommen, 

keine Planän-

derung. 

 

 

 

 

Die textlichen 

Festsetzungen 

werden um 

Vorgaben zu 

Antennenanla-

gen ergänzt. 

 

13 Vodafon Kabel 

Deutschland,  

Ingersheimer Str. 20 

70499 Stuttgart 

Stellungnahme vom 1.04.2022, S01138103 

 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsan-

lagen unseres Unternehmens, deren Lage auf den bei-

liegenden Bestandsplänen dargestellt ist. Wir weisen 

darauf hin, dass unsere Anlagen bei der Bauausfüh-

rung zu schützen bzw. zu sichern sind, nicht überbaut 

und vorhandene Überdeckungen nicht verringert 

werden dürfen. 

 

Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung 

unserer Telekommunikationsanlagen erforderlich 

werden, benötigen wir mindestens drei Monate vor 

 

 

Die Anlagen befinden sich außerhalb des Geltungsbe-

reiches innerhalb eines öffentlichen Flurstückes. 

Eine Änderung der Bauleitplanung ergibt sich nicht, 

die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

  

 

Kenntnisnahme 

der Hinweise 
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Baubeginn Ihren Auftrag an mitverlegung.tfr-sw@vo-

dafone.com, um eine Planung und Bauvorbereitung 

zu veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten 

durchführen zu können. 

 

Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z.B. 

bei städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen) die 

durch den Ersatz oder die Verlegung unserer Tele-

kommunikationsanlagen entstehenden Kosten nach 

§ 150 (1) BauGB zu erstatten sind. 

 

Anlagen: Lageplan(-pläne) nicht verfahrensrele-

vant daher hier nicht abgedruckt  

 

Weiterführende Dokumente: 

 Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH  

 Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland 

GmbH  

 Zeichenerklärung Vodafone GmbH  

 Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH  

 

Stellungnahme vom 1.04.2022, S01138057 

 

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach inter-

nen Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine 

Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem 

Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit 

dem Team Neubaugebiete in Verbindung: 

 

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 

Neubaugebiete KMU 

Südwestpark 15 

90449 Nürnberg 

 

Neubaugebiete.de@vodafone.com 

 

Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes 

Ihrer Kostenanfrage bei. 

Weiterführende Dokumente: (siehe oben) 

 

Stellungnahme vom 1.04.2022, S01138117, Externe 

Ausgleichsflächen 

mailto:mitverlegung.tfr-sw@vodafone.com
mailto:mitverlegung.tfr-sw@vodafone.com
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WebDocuments/Kabelschutzanweisung_VF.pdf
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WebDocuments/Kabelschutzanweisung_VDG.pdf
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WebDocuments/Kabelschutzanweisung_VDG.pdf
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WebDocuments/Zeichenerklaerung_VF.pdf
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WebDocuments/Zeichenerklaerung_VDG.pdf
mailto:Neubaugebiete.de@vodafone.com
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Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vo-

dafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen ge-

plante Baumaßnahme keine Einwände geltend 

macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekom-

munikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine 

Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist 

unsererseits derzeit nicht geplant. 

 

14 Umweltamt 

Naturschutz und Um-

weltplanung 

Stadtverwaltung 

Landau 

Stellungnahme vom 1.04.2022, Az.: 353 

 

Das Umweltamt holte Stellungnahmen der anerkann-

ten Umweltverbände ein. Seitens des NABU wie des 

Landesjagverbandes erhielten wir entsprechende 

Stellungnahmen. 

 

Zum Umweltbericht/Artenschutzrechtlichen Fachbei-

trag teilte der Nabu mit, die Vogelarten Grünspecht, 

Hausrotschwanz und Girlitz seien als Nahrungsgäste 

für das Plangebiet übersehen worden. Bei der arten-

schutzrechtlichen Betrachtung wurden gemäß den 

gesetzlichen Anforderungen insbesondere nur plan-

gebietsinterne und -benachbarte Brutvogel-Reviere 

berücksichtigt; Transitarten und reine Nahrungsgäste 

in benachbarten Strukturen blieben außen vor. Auch 

wenn Hausrotschwanz und Grünspecht wahrschein-

lich aus diesem Grund nicht eigens erfasst wurden, so 

ist der Girlitz im Artenschutzgutachten als Nahrungs-

gast gelistet. All diese Vogelarten profitieren von der 

geplanten Bestandsfestsetzung für eine mittelalte 

Streuobstwiese. Hinsichtlich des eher kleinräumigen 

Potentialverlustes an Nahrungsraum für die relevan-

ten Vogelarten ist jederzeit ein Ausweichen in geeig-

nete Lebensraumangebote der unmittelbaren Umge-

bung (große Gärten in der Nachbarschaft, Reiterwie-

sen etc.) möglich.  

 

Der Nabu problematisiert weiterhin, dass insbeson-

dere der Grünspecht durch die beiden Bauplätze ei-

nen deutlichen Verlust seiner revierbezogenen Nah-

rungsfläche einbüße. Ein Brutplatz des Grünspechtes 

wurde diesbezüglich jedoch im Untersuchungsraum 

 

 

Die Hinweise und Anmerkungen von Nabu und Lan-

desjagdverband werden zur Kenntnis genommen. Es 

wird sich der Stellungnahme des Umweltamtes ange-

schlossen. Auf eine gesonderte Festsetzung für Nist-

hilfen wird verzichtet, da genügend Ausweichquar-

tiere in unmittelbarer Umgebung vorhanden sind 

und durch die Pflanzfestsetzungen neue Nistmöglich-

keiten entstehen werden. Änderungen für die Pla-

nung ergeben sich nicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kenntnisnahme  
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nicht festgestellt, wobei Nahrungsflächen arten-

schutzrechtlich nur dann relevant sind, wenn sie für 

die Aufzucht von Jungvögeln unmittelbar erforder-

lich sind. Hinsichtlich der Einschätzung des Nabu 

möchten wir zudem darauf hinweisen, dass geeig-

nete Nahrungsflächen für den Grünspecht im Bereich 

„privater Grünflächen“ des B-Plangebiets im Umfang 

von ca. 3.500 m² erhalten bleiben; eine besonders 

grünspechtrelevante Habitatstruktur (mittelalte 

Streuobstwiese) wird durch eine Bestandsfestsetzung 

erhalten und geschützt. Somit ist nach unserer Ein-

schätzung durch den eher kleinflächigen baubeding-

ten Verlust einer anthropogen geprägten Wiesenflä-

che von keiner artenschutzrechtlich relevanten Beein-

trächtigung von Grünspecht Fortpflanzungsstätten 

andernorts auszugehen. In diesem Kontext sind im 

Umfeld des Plangebiets ausreichend geeignete Aus-

weich-Nahrungsräume vorhanden.  

 

Der Nabu verweist weiterhin auf Potentialvorkom-

men besonders geschützter Insektenarten (Schmet-

terlinge, Hautflügler, Heuschrecken und Gottesanbe-

terinnen) im Geltungsbereich und in angrenzenden 

Strukturen, die nicht im Artenschutzgutachten bear-

beitet wurden. Hierzu möchten wir anmerken, dass 

zum Bebauungsplan eine Artenschutzprüfung (ASP) 

nur für die planungsrelevanten Arten beauftragt 

wurde.  

 

Der Prüfumfang dieser ASP beschränkt sich gemäß 

den gesetzlichen Anforderungen damit nur auf die 

europäisch geschützten FFH-Anhang IV-Arten und die 

europäischen Vogelarten. Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 5 

BNatSchG sind dagegen „lediglich national ge-

schützte Insektenarten“ von den artenschutzrechtli-

chen Verboten bei Planungs- und Zulassungsvorha-

ben im Bebauungsplanverfahren freigestellt. Im lau-

fenden Bebauungsplanverfahren werden daher die 

potentiellen Lebensraumverluste für die o.g. Insek-

tenarten stattdessen pauschal über die Eingriffsrege-

lung (BauGB) berücksichtigt und über die dem B-Plan 



LFD. 

NR. 

BEHÖRDE 

STELLUNGNAHMEN BEHÖRDE ZUM VORENTWURF 

BEBAUUNGSPLAN  

„C 40, Eichbornstraße / Ecke Hans-Boner-Straße“ 

STELLUNGNAHME DER VERWALTUNG +/- VORSCHLAG 

ABWÄGUNGS-

ERGEBNIS 
 

 24 

zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzflächen kom-

pensiert. 

 

Ferner weist der Nabu darauf hin, dass durch das Vor-

haben bis zu 1.400 m² extensiver, naturnaher Oberbo-

den überbaut und versiegelt werden. Der vom Nabu 

beschriebene Eingriff in das Schutzgut Boden wird 

über die dem B-Plan zugeordnete Kompensations-

maßnahmen ausgeglichen; wir verweisen auf die ent-

sprechenden Ausführungen im Umweltbericht. 

 

Der Nabu stellt abschließend noch dar, dass es sich 

nicht um eine verträgliche städtebauliche Nachver-

dichtung handle und empfiehlt stattdessen eine Rei-

henhausbebauung mit höherer Geschosszahl. Auf 

dieser Grundlage wird der aktuelle städtebauliche 

Entwurf abgelehnt und eine entsprechende Überar-

beitung wird gefordert.  

 

Unter umweltplanerischen Gesichtspunkten sind die 

geplante kleinräumige Nachverdichtung wie andere 

Maßnahmen der Innenentwicklung sinnvoll, da die 

Inanspruchnahme größerer Freiflächen an anderer 

Stelle im Stadtgebiet oder im Außenbereich vermie-

den werden kann. Dabei ist die Umgebung des Plan-

gebietes bereits bebaut; das Plangebiet schließt eine 

kleinräumige Lücke des Siedlungsrandes; die Erschlie-

ßung ist durch den nördlich angrenzenden Straßen-

zug „Hans-Boner Straße /Eichbornstraße“ bereits vor-

handen/gesichert.   

 

In Bezug auf den Flächenverbrauch ist naturschutz-

fachlich einer höheren städtebauliche Dichte der Vor-

zug vor der klassischen flächenintensiven Einfamili-

enhausbebauung zu geben. Die vom Nabu im vorlie-

genden Bebauungsplan geforderte Reihenhausbe-

bauung fügt sich dabei jedoch nicht in den städte-

baulichen Kontext der Umgebungsbebauung ein, so 

dass aus umweltplanerischer Sicht der gewählte städ-

tebauliche Ansatz beibehalten werden kann. 
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Der Landesjagdverband äußert, dass die Bebauung 

dieses Areals als Schließen einer vorhandenen Baulü-

cke angesehen werden kann. Diese Einschätzung ent-

spricht dem städtebaulichen Ansatz; die vorhandene 

Streuobstwiese wird dabei durch eine entsprechende 

Bestandsfestsetzung gesichert. Weiterhin erläutert 

der Landesjagdverband, dass der Stadtrand/angren-

zende Landschaftsraum eine wichtige Rolle für die 

Frischluftversorgung habe, eine klimawirksame He-

ckenstruktur sollte daher gepflanzt werden; zusätz-

lich verliere die Stadt Landau durch die geplante Be-

bauung eine Ausgleichsfläche. Die stadtklimatische 

Bedeutung der westlich angrenzenden freien Land-

schaft, insbesondere entlang des Queichtals kann be-

stätigt werden, wobei durch die geplante Bebauung 

keine Beeinträchtigung dieser Funktion für den nord-

westlichen Siedlungsraum von Landau zu erwarten 

ist; Strauchpflanzungen auf den Baugrundstücken 

sind geplant und vorhandene Vegetationsstrukturen 

südlich der geplanten Bauflächen bleiben erhalten. 

Die Forderung des Landesjagdverbandes zur Schaf-

fung von Nisthilfen für verschiedene Vogelarten und 

die Anbringung von Siedlungskästen für Fledermäuse 

geben wir gerne als Empfehlung weiter; eine arten-

schutzrechtliche Erfordernis hierzu ergibt sich jedoch 

nicht aus der geplanten Bebauung.  

 

Seitens Umweltplanung und Naturschutz ergeben 

sich darüber hinaus keine weiteren Anforderungen 

an den Bebauungsplan. 
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